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Abkürzungsverzeichnis

6. KWG-Novelle Gesetz zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank-
und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften vom 22.10.1997
(BGBl. I 2518)

a.A. andere Ansicht
a.a.O. am angegebenen Ort
ABlEG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABlEU Amtsblatt der Europäischen Union
Abs. Absatz
AcP Archiv für civilistische Praxis
a.E. am Ende
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F. alte Fassung
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
AO Abgabenordnung
Auxmoney-AGB Nutzungsbedingungen des auxmoney Online-Kreditmarktplatzes für

Kreditsuchende, abrufbar unter https://www.auxmoney.com/contact/do
kumente/Nutzungsbedingungen_Kreditsuchende.pdf, zuletzt abgerufen
am 01.12.2018

B2B Business-to-Business
B2C Business-to-Consumer
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BAK Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
Bankenrichtlinie Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Kreditinstitute, ABlEG Nr. L 177 v. 30.06.2006, S. 1

BankvertragsR Bankvertragsrecht
BayObLG Bayerisches Oberstes Landesgericht
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BeckOGK beck-online.GROSSKOMMENTAR
BeckOK Beck’scher Online-Kommentar
Begr. Begründer
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGB AT Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
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BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
C2C Consumer-to-Consumer
ca. circa
Colum. J. Eur. L. Columbia Journal of European Law
CR Computer und Recht
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Kapitel 1

Einleitung

A. Einführung

Echtes Peer-to-Peer-Lending ermöglicht die unmittelbare Vergabe von Krediten
durch eine Vielzahl von Verbrauchern oder Unternehmen an einzelne Verbraucher
oder Unternehmen über Internetplattformen. Ist der Darlehensnehmer Privatperson,
handelt es sich um echtes Peer-to-Peer-Consumer-Lending (P2P-Consumer-Len-
ding), ist der Darlehensnehmer Unternehmer oder ein Unternehmen, handelt es sich
entsprechend um echtes Peer-to-Peer-Business-Lending (P2P-Business-Lending).1

Beim P2P-Consumer-Lending liegen die Verwendungszwecke im Bereich typischer
Konsumentenkredite, gehen also von der Finanzierung von Autos, Möbeln oder
Computern über die vonUrlauben, Umzügen undAusbildungen bis hin zurAblösung
anderer Kredite.2 P2P-Business-Lending richtet sich primär an Selbstständige3 oder
Unternehmen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen wie Computern, Ma-
schinen oder Fahrzeugen4.

Der Begriff „Peer-to-Peer“ findet sich schon längere Zeit im IT-Bereich und wird
typischerweise dann verwendet, wenn unmittelbare Beziehungen zwischen belie-
bigen, nicht notwendigerweise „gleichen“ Akteuren betont werden sollen, wie bei-
spielsweise bei Peer-to-Peer-Netzwerken.5 Als FinTech kann das P2P-Lending vor
diesem Hintergrund verstanden werden. Der Begriff hebt die prägende Besonderheit

1 Siehe unten unter Kapitel 2 C. f. noch vertieft zur begrifflichen Abgrenzung.
2 Siehe zu möglichen Verwendungszwecken etwa https://www.zopa.com/loans, zuletzt

abgerufen am 01.12.2018. Siehe zu entsprechenden möglichen Verwendungszwecken beim
unechten P2P-Lending auch https://www.auxmoney.com/kredit/darlehen-privatkredit.html, zu-
letzt abgerufen am 01.12.2018.

3 Zopa vermittelt im Bereich P2P-Business-Lending ausschließlich Kredite an „Einzel-
unternehmer“ (http://help.zopa.com/customer/portal/articles/2468041, zuletzt abgerufen am
01.12.2018). Siehe zur Finanzierung von Selbstständigen beim unechten P2P-Lending etwa
auch Auxmoney, https://www.auxmoney.com/kredit/darlehen-kredit-fuer-selbststaendige.html,
zuletzt abgerufen am 01.12.2018.

4 Ratesetter vermittelt im Bereich des P2P-Business-Lendings ausschließlich Kredite zur
Finanzierung des Erwerbs von Vermögensgegenständen (https://www.ratesetter.com/borrow/as
set-finance, zuletzt abgerufen am 01.12.2018).

5 SieheMilne/Parboteeah, Peer-to-Peer Lending, S. 2; Polke, Crowdlending, S. 31, die auf
die Anlehnung an den aus der Informatik stammenden Begriff der „Peer-to-Peer-Netzwerke“
wie BitTorrent hinweisen.
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des Geschäftsmodells hervor: Die unmittelbare Kreditvergabe zwischen sich weit-
gehend fremden Personen. Bis zumAuftreten des P2P-Lendings waren unmittelbare
Finanzierungsbeziehungen in dieser Form und Umfang nicht anzutreffen. Tradi-
tionellerweise sind es eigentlich Banken, die Verbrauchern und Unternehmen Dar-
lehen gewähren, indem sie sich zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer schalten.
Sie nehmen von den Kapitalgebern beispielsweise durch Giro- oder Spareinlagen
Gelder entgegen und reichen diese als Kredite an Darlehensnehmer weiter. Die
Variante des P2P-Lendings, bei der die Darlehensverträge unmittelbar zwischen
Kapitalgebern und Kapitalnehmern zustande kommen, ist die ursprünglichste Form
des P2P-Lendings und wird deshalb auch „echtes“ P2P-Lending genannt.6 Die
wesentlichen Akteure und Beziehungen beim echten P2P-Lending lassen sich wie
folgt veranschaulichen:

In Deutschland wird statt des echten nur „unechtes“ P2P-Lending angeboten. Es
wird als unecht bezeichnet, weil die Darlehensverträge nicht unmittelbar zwischen
den Nutzern zustande kommen, sondern zwischen Darlehensnehmern und klassi-
schen Banken, die mit den jeweiligen Plattformbetreibern kooperieren. Die Banken
schließen mit den einzelnen Anlegern wiederum Forderungskaufverträge und treten
ihnen ihre Rückzahlungs- und Zinsansprüche aus den Darlehensverträgen im Wege

6 Siehe unten unter Kapitel 2 C. f. noch vertieft zur begrifflichen Abgrenzung, insbesondere
dem in Deutschland vorherrschenden „unechten“ P2P-Lending.
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der Teil- und Vorausabtretung7 ab. Durch diese Konstruktion werden die Anleger
wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie das Darlehen selbst unmittelbar gewährt.
Trotz der Zwischenschaltung eines klassischen Kreditinstituts wirbt aber bei-
spielsweiseDeutschlands größte P2P-Lending-PlattformAuxmoneymit demSlogan
„Geld braucht keine Bank“8. Die Verwunderung dürfte damit bei unbedarften An-
legern spätestens dann sicher sein, wenn sie statt Darlehensverträgen mit Darle-
hensnehmern Forderungskaufverträge mit einer Bank schließen. Die wesentlichen
Akteure und Beziehungen beim unechten P2P-Lending lassen sich wie folgt ver-
anschaulichen:

P2P-Lending wurde erstmals 2005 von der britischen Plattform Zopa angeboten.9

Über die Plattform können Verbraucher Darlehen zwischen 1.000 GBP und 25.000
GBP über eine Laufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren mit einem effektiven
Zinssatz zwischen 2,8 % und 34,9 % p.a. aufnehmen.10 Einzelunternehmer können
bei Zopa unter denselben Rahmenbedingungen Kredite aufnehmen. Andere Un-
ternehmensformen, wie Kapitalgesellschaften, haben dagegen keinen Zugang zu

7 Siehe etwa bei Auxmoney § 4 Abs. 1 Muster des Vertrags über den Verkauf und die
Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung einschließlich Verwertungsvoll-
macht, abrufbar unter https://www.auxmoney.com/contact/dokumente/lender/AnlageC.pdf,
zuletzt abgerufen am 01.12.2018. Siehe aber Polke, Crowdlending, S. 69 ff. dazu, dass diese
Abtretung je nach Einzelfall auch als eine Vertragsübernahme qualifiziert werden kann.

8 https://www.auxmoney.com/kredit/geldanlage-geld-braucht-keine-bank.html, zuletzt ab-
gerufen am 01.12.2018.

9 https://www.zopa.com/about, zuletzt abgerufen am 01.12.2018.
10 https://www.zopa.com/loans, zuletzt abgerufen am 01.12.2018.
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